
GEMEINDE  WEINZIERL  AM  WALDE

VERWALTUNGSBEZIRK  KREMS

NIEDERöSTERREICH

KUNDMACHUNG

Vom  Bürgermeister  wird  gemäß  § 8 Abs.  2 NÖ Straßengesetz  1999  für  nachstehende

Gemeindestraßen  eine  Wintersperre  verfügt,  da für  diese  Straßen  kein

Verkehrsbedürfnis  oder  eine  Umleitung  in zumutbarem  Ausmaß  besteht  und  der

Winterdienst  unverhfütnismäßige  Kosten  verursachen  würde.

KG Nöha4en

*  Gemeindestraße  Güterweg  (GstNr.  2203)  und  Hochholz  (GstNr.  2145)

KG Stixendorf

@ Gemeindestraße  Hochholz  (GstNr. 1414/5) und 1415/2

KG Großheinrichschlaq

*  Gemeindestraße  Richtung  Himberg  (GstNr.  798)

KG Himberg

*  Gemeindestraße  Richtung  Großheinrichschlag  (GstNr. 178/24)

KG Neusiedl  bei  Habruck

@ Gemeindestraße  Richtung  Seiber  (GstNr. 223/1)

KG Wolfenreith

@ Gemeindestraße  Richtung  Mießlingtal  (GstNr. 853/3)

KG Ostra

*  Gemeindestraße  Richtung  Reichaueramt  (GstNr. 664/2)

Die  Wintersperre  ist  von  04.12.2025  bis  29.03.2026  gültig.

Die Wintersperre  ist  der  Entfall  des  Winterdienstes  (Schneeräumung  und  Streuung)  für

diese  Straßen.

Die Verfügung  ist durch  deutlich  sichtbare  Tafeln  mit  der  Aufschrift,,Wintersperre,

Betreten  und  Befahren  auf  eigene  Gefahr':  jeweils  am Beginn  bzw.  Ende  der  gesperrten

Straße  oder  des  Straßenteils  ersichtlich  zu machen.

Nöhagen,  am 03.12.2025

Angeschlagen  am:  04.12.2025

Abgenommen  am:  29.03.2025
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